
 

 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeinde Karlsfeld setzt hiermit durch öffentliche Bekanntmachung die Grundsteuer für das Jahr 2026 
anstelle eines Bescheides fest. 
Die Festsetzung gilt nur für die Steuerzahler, deren Grundsteuerschuld die gleiche ist wie für das vergangene 
Kalenderjahr (2025). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe entweder 
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Karlsfeld, Gartenstraße 7,  
85757 Karlsfeld einzulegen.  
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 
80335 München oder Postfach 20 05 43, 80005 München erhoben werden.  
 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, 
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Gemeinde Karlsfeld) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstr. 30, 80335 München oder Postfach 
20 05 43, 80005 München schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformsatz zugelassenen Form zu erheben.  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Karlsfeld) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 
   
 
Karlsfeld, 19.12.2025 
 
 
gez. Kolbe 
1. Bürgermeister 
 
 
Die Bekanntmachung an die Amtstafeln der Gemeinde Karlsfeld 
 
ausgehängt am: 22.12.2025 
abgenommen am: 30.01.2026 

      

  


